
Liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem PR-Kreis:

Solltet Ihr eine persönliche Jahres-Reiserücktrittsversicherung 
abschließen wollen, dann gelten dieselben Bedingungen wie für 
Journalisten (erster Link)

Hier findet Ihr ein zusätzliches Angebot für Eure Agentur, Euer Büro, 
Eure Pressestelle und deren Mitarbeiter*innen, sowie das Angebot für 
eine pauschale Absicherung, solltet Ihr eventuelle Reiserücktrittskosten 
für die Journalisten übernehmen wollen

Hier Auszüge aus der Mail der ERGO, die das Procedere und Angebot 
erklären.

Angebot für Agenturen und touristische Anbieter:
 
Für die „Agenturen, Hotelketten, Fremdenverkehrsverbände, Tourismusämter 
usw.“, die gerne eine Absicherung für Ihre Angestellten und/oder die Menschen 
haben möchten, die sie auf Reisen schicken, bietet sich ein Rahmenvertrag über 
eine Dienstreisepolice an.
 
Vom Handling her ist dies sehr einfach.  Wir benötigen lediglich die Angaben:
 
-          Um wie viele reisende Personen es sich in etwa handelt.
-          Was geschätzt die Reisetage aufs Jahr sind
-          Sollen Freiberufler bzw. im Auftrag des Unternehmens tätige Personen  
            und/oder Besucher aus dem Ausland auch versichert sein
-          Gibt es ggf. Auslandstöchter o.ä. deren Mitarbeiter auch mit 
            aufgenommen werden sollen
-          Welche Leistungsbausteine (s.A.) abgesichert werden sollen
 
Wir erstellen dann ein Angebot.
 
Wird dieses angenommen zahlt die „Agentur/Firma“ eine Vorausprämie 
(mindestens 150 Euro). Einmal im Jahr fragen wir die Reisetage über einen 
Meldebogen ab und die Firma bekommt eine Rückerstattung oder Nachzahlung 
auf die Vorausprämie. Je nachdem ob mehr oder weniger gereist wurde.
 
Diese Form der Absicherung hat den Vorteil, das ohne namentliche Nennung der 
Personen immer Versicherungsschutz besteht. So entfällt die Gefahr, das 
vergessen wird für einen Mitarbeiter eine einzelne Reise zu versichern.
 
Auf diese Weise kommt die Agentur/Firma automatisch Ihrer Führsorgepflicht 
nach und läuft nicht Gefahr haftbar gemacht werden zu können. Auch die 
„Informationspflicht“ als Bestandteil der Führsorgepflicht wird dadurch erfüllt, 
dass sich die Mitarbeiter über die Travel & Care App vorab über die speziellen 
Gegebenheiten im Reiseland informieren können.
 
Sollten die „Agenturen“ Interesse an dieser Form der Absicherung haben stehe 
ich gern zur Verfügung bzw. haben sie auch die Möglichkeit über diesen Link 
selbst ein Angebot  zu errechnen oder einen Kontrakt abzuschließen. (lediglich 



Freiberufler, Auslandstöchter usw. müsste ich manuell über Nebenabreden mit in 
den Vertrag aufnehmen)

Für die Angebotserstellung müssen online Fragen beantwortet werden, die sich 
hinter dem folgenden Link verbergen:
 
https://www.reiseversicherung.de/de/onlinebuchung/buchungsassistent-
dienstreise-kompakt.html
 

Bei Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung 
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Achim Gröne
Sales Manager Financial Services & Cooperations
ERGO Reiseversicherung AG
Thomas-Dehler-Straße 2
81737 München
Tel: +49 (0)5205/9987045, Fax: + 49 (0)89 4166-2040
Mobil: +49 (0)174/3129730
E-Mail: achim.groene@ergo-reiseversicherung.de
Internet: www.ergo-reiseversicherung.de

javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=achim.groene@ergo-reiseversicherung.de&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
http://www.ergo-reiseversicherung.de/
https://www.reiseversicherung.de/de/onlinebuchung/buchungsassistent-dienstreise-kompakt.html
https://www.reiseversicherung.de/de/onlinebuchung/buchungsassistent-dienstreise-kompakt.html


Fürsorgepflicht auf  
Dienstreisen - wer haftet,  
wenn etwas passiert?
Der Arbeitgeber ist verantwortlich: 
 

   Für die Information des Arbeitnehmers über die jeweiligen  
Arbeits- und Lebensumstände im Ausland.

   Für die Gewährleistung westlichen Standards auf einer  
Dienstreise (medizinische Versorgung, Krankenrücktransport).

   Für den besonderen Schutz für Leib und Leben des Arbeitnehmers  
auch bei Reisen in Krisengebieten (psychische Unversehrtheit).

     Bzw. trägt das erhöhte Haftungsrisiko für „über das deutsche  
Rechtssystem hinausgehende“ Haftungsfolgen bei Schäden  
Dritter, die der Arbeitnehmer verursacht. 

    Für den Schutz der Vermögensinteressen des Dienstreisenden,  
z.B. bei Reisen in Länder mit erhöhter Diebstahlskriminalität.

Wir bieten Ihnen die passenden  
Versicherungslösungen, um die  
Fürsorgepflicht nach §§ 241 Abs.  
2, 618 BGB zu erfüllen.
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Wir erstellen Ihnen gerne ein 
unverbindliches Angebot
(ab 25 Cent ohne Selbstbeteiligung pro Reisetag,  
keine namentliche Nennung der Mitarbeiter und  
mit unkomplizierter jährlicher Abrechnung)

Anzahl der reisenden Mitarbeiter:  
 
 
 
 
 
Geschätzte Anzahl der Reisetage:  
 
 
Inland  Ausland 

 
 
Gibt es Tochterfirmen / Zweigstellen oder freiberufliche Mitarbeiter,  
die mit abgesichert werden sollen:  
 
Ja  Nein 

 
 
Sollen auch Ihre Besucher aus dem Ausland abgesichert sein:  
 
Ja  Nein 

Kontaktdaten Ihres Vermittlers

Ihre Kontaktdaten
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Inklusive

ERV travel & care

App

Für Mitarbeiter  
sorgen oder Sorgen  
um Mitarbeiter?
Versicherungsschutz für Dienst- und Geschäftsreisen
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Warum eine Dienstreise- 
Versi cherung der  
ERGO Reiseversicherung?

Weil wir passende Leistungen haben.

Warum eine Dienstreise 
versichern?

Weil es eine gesetzliche Fürsorgepflicht gibt.

Gut, wenn Sie Ihre Mitarbeiter auf Reisen in sicheren Händen 
wissen. Denn wir sind immer für Sie und Ihre Mitarbeiter da. 

Diese Argumente sprechen für die Dienstreise-Versicherung: 

•  Die 24-Stunden-Notrufzentrale bietet durch ein mehrsprachiges 
Team aus Ärzten und Experten schnelle Hilfe.

•  Das weltweite Service-Netzwerk hat große Erfahrung im Organi-
sieren von Rücktransporten und medizinischer Versorgung vor Ort.

•  Beim medizinisch sinnvollen Krankenrücktransport entscheiden 
die Ärzte der Notrufzentrale zusammen mit dem Patienten und 
nicht die behandelnden Ärzte vor Ort.

•  Jeder Versicherte erhält eine Notrufkarte mit allen wichtigen 
Kontaktdaten.

Die §§ 241 Abs. 2 BGB und 618 BGB regeln die arbeitsrechtli-
chen Fürsorgepflichten von Unternehmen gegenüber ihren 
Angestellten. 

Die wichtigsten Kriterien der gesetzlichen Fürsorgepflicht: 
 
•  Der Arbeitgeber hat eine allgemeine Informationspflicht  

über die Besonderheiten und Gefährdungspotenziale auf 
Dienst reisen.

•  Er muss den Schutz der Gesundheit des Arbeitnehmers und 
damit insbesondere die medizinische Versorgung nach west-
lichem Standard sowie den Schutz bei Dienstreisen in Krisen-
gebiete gewährleisten.

•  Bei Dienstreisen in Krisengebiete obliegt dem Arbeitgeber der 
physische Schutz des Arbeitnehmers, der sich auch auf die  
psychische Unversehrtheit erstrecken kann.

Krankenkassen und Berufsgenossenschaften bieten für vieles 
keinen ausreichenden Schutz: 

•  Berufsgenossenschaften leisten nur bei Unfällen, und zwar 
während der Arbeitszeit und auf dem Hin- und Rückweg.

•  Rücktransporte zahlen weder gesetzliche Krankenkassen noch 
Berufsgenossenschaften. Private Kassen bieten oft nur eine 
medizinisch notwendige Versorgung.

Wo ist die nächste Apotheke,  
Botschaft oder ein Krankenhaus? 
Die ERV travel & care App weist Ihnen auf allen Reisen den Weg! 
Ihre schnelle Hilfe für den Notfall mit Notrufnummern, aktuellen 
Reisewarnungen und noch vielem mehr.

30-Tage-Testen für alle, die noch keine Versicherung haben.

Jetzt kostenlos im App-Store herunterladen!

Unser Tipp: 
Mit der Dienstreise-Versicherung CarePlus tragen Sie dafür 
Sorge, dass Ihre Mitarbeiter umfangreich abgesichert sind. 
Und Sie als Unternehmen sind es auch.



Unsere Leistungen: 
• Reisekranken-Versicherung (inkl. medizinischer Notfallhilfe)

• RundumSorglos-Service

• Verspätungsschutz

• Krisenschutz (ein Produkt der ERGO Versicherung AG)

• Reiseunfall-Versicherung

• Reisegepäck-Versicherung

• Reisehaftpflicht-Versicherung

•  Reiserücktritts-Versicherung (inkl. Reiseabbruch-Versicherung)

• Ersatzmitarbeiter-Versicherung

•  Verkehrsrechtsschutz für Dienstreisen 
(Versicherer: ERGO Versicherung AG)

Dienstreise-Versicherung 
CareBasic und CarePlus.

Unsere Produkte für kleine und mittel- 
ständische Unternehmen.

Dienstreise-Versicherung 
Individual.

Unsere Lösung für große Unternehmen.

Egal, ob Sie für Ihre Mitarbeiter nur einen Krankenschutz oder 
einen darüber hinausgehenden Schutz benötigen: Mit unserem 
modularen System haben wir mit Sicherheit eine passende  
Lösung für Ihr Unternehmen.

Versicherte Personen: Versichert sind alle Dienst- und Geschäfts-
reisen von sämtlichen Mitarbeitern des versicherten Unternehmens.

Max. ununterbrochene Reisedauer je versicherter Person:  
bis zu 180 Tage.

Max. Gesamtreisetage des Unternehmens pro J.: 10.000 Tage.

Geltungsbereich: weltweit

Prämien inklusive Versicherungsteuer.

Alle Tarife ohne Selbstbeteiligung.

Kumullimit Reiseunfall-Versicherung: 
5 Mio. Euro Tod 
10 Mio. Euro Invalidität

Bei der Dienstreise-Versicherung CareBasic / CarePlus und 
Individual können auch Geschäftsbesucher (aus dem Ausland) 
mitversichert werden.

Die einzelnen Module sind wahlweise mit oder ohne Selbst-
beteiligung abschließbar. Die Mindestprämie pro Vertrag und 
Versicherungsjahr beträgt 375 Euro.

Geltungsbereich: weltweit

Max. ununterbrochene Reisedauer je versicherter Person:  
bis zu 365 Tage (Verkehrsrechtsschutz für Dienstreisen: max.  
180 Tage).

Wählen Sie Ihren maßgeschneiderten Versicherungsschutz – 
wir machen Ihnen ein individuelles Angebot!
Den Anfragebogen zu unserer Dienstreise-Versicherung Individual 
können Sie herunter laden oder anfordern unter: 
www.geschaeftsreiseversicherung.de  
contact@ergo-reiseversicherung.de  
Telefon +49 89 4166 –1385.

Unsere Standard-Produkte können Sie zu Tagesprämien ab nur 
wenigen Cent abschließen. Damit Sie einfach kalkulieren können!

Die Dienstreise-Versicherung Individual ist eine modulare 
Versicherungslösung für größere Unternehmen sowie 
Unternehmen mit individuellen Anforderungen.

Dienstreise-Versicherung CareBasic Prämie je Reisetag*

CareBasic Reisekranken-Versicherung  
(inklusive medizinischer Notfallhilfe) 0,25 €

Dienstreise-Versicherung CarePlus Prämie je Reisetag*

CarePlus Reisekranken-Versicherung (inklusive medizinischer Notfallhilfe)

0,55 €
RundumSorglos-Service

Verspätungsschutz

Krisenschutz (ein Produkt der ERGO Versicherung AG)

Zubuchbare Einzelmodule Prämie je Reisetag*

CarePlus
Reiseunfall-Versicherung

  50.000 € Tod / 100.000 € Invalidität 
100.000 € Tod / 200.000 € Invalidität
150.000 € Tod / 300.000 € Invalidität

0,19 € 
0,32 €
0,48 €

Reisegepäck-Versicherung
1.500 € 
3.000 € 
6.000 €

0,19 € 
0,32 €
0,48 €

Reisehaftpflicht-Versicherung 1 Mio. € 0,16 €

Reiserücktritts-Versicherung  
(inklusive Reiseabbruch-Versicherung)

    750 € 
1.500 €

1,49 € 
2,49 €

Ersatzmitarbeiter-Versicherung 1.000 € 0,23 €

Verkehrsrechtsschutz für Dienstreisen  
(Versicherer: ERGO Versicherung AG) 500.000 € 0,21 €

Unsere Em
pfehlung im

 Hinblick auf  
die gesetzliche Fürsorgepflicht

Versicherungssumme

*Mindestprämie pro Vertrag / Versicherungsjahr: 150 €




